
IBAN: DE28 7019 0000 0002 1442 20 – BIC: GENODEF1M01 
Vorstand: 1. Vorsitzender: Bernd Zschiesche – 2. Vorsitzender: Dr. Markus Zöckler 

Der Verein Blaues Kreuz München e.V. ist unter der Steuernummer 143/211/53136 als gemeinnützig anerkannt (Reg. Ger. VR 205792) 
Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig 

 

 

Mitgliedsbeitrittserklärung 

Betroffene*r   Angehörige*r 

Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen Wunsch, dem Verein 

Blaues Kreuz München e.V. (BKMeV) 

als Mitglied beizutreten. Die Mitgliedschaft wird durch die Bestätigung seitens des Vorstandes des BKMeV wirksam. Ich 

verpflichte mich als Betroffene*r, für die Dauer der Mitgliedschaft zur Abstinenz bezüglich meines persönlichen Suchtstoffes 

bzw. meiner persönlichen süchtigen Verhaltensweise und erkläre, dass ich bis zum heutigen Datum mindestens ein Jahr 

abstinent lebe.  

Für Angehörige entfällt der Passus bzgl. Suchtstoff und Abstinenz. 

Mit Bestätigung meiner Mitgliedschaft durch den Vorstand des BKMeV wird der Jahres-Mitgliedsbeitrag in voller Höhe von 30,- € 

sofort zur Zahlung fällig. Ich verpflichte mich, den Jahres-Mitgliedsbeitrag in den Folgejahren in Höhe von 30,- € zu Beginn eines 

jeden Kalenderjahres jedoch spätestens bis zum 30.06. des Kalenderjahres zu entrichten. Hierzu empfiehlt es sich einen 

Dauerauftrag einzurichten. 

(Hinweis: Bitte auf vollständige Bezeichnung des Empfängers „Blaues Kreuz München e.V.“ achten) 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und zur Erfüllung des 

Vereinszweckes durch den BKMeV gespeichert werden.  

Der BKMeV sichert die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte durch den BKMeV erfolgt ausdrücklich nicht. 

Name:  

Vorname:  

Gruppe:  

Name des Gruppenleiters:  

Straße & Haus-Nr.:  

PLZ & Ort  

Geburtsdatum:  

Tel.:  

Handy:  

E-Mail-Adresse:  

Abstinent seit: (entfällt bei Angehörigen)  Angehörige*r 

 
Hinweis: Mitgliedsbeiträge/Spenden sind steuerlich absetzbar. Seit 16.12.2020 gilt der „vereinfachte Zuwendungsnachweis“ für Spenden bis einschließlich  

300 Euro. Das bedeutet, dass bis zu diesem Betrag für Spenden keine Spendenbescheinigung mehr erstellt wird. Für den Fall, dass das Finanzamt Belege haben 

möchte, reicht künftig der Einzahlungs- bzw. Überweisungsbeleg.  

 

Datum: ____________________     Unterschrift: _________________________ 

 

Bitte zurücksenden an: 

Blaues Kreuz München e.V. 

Hesseloherstraße 1 

80802 München           Stand: 01.01.2023

  


